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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. BGB: Haftung des nicht gebundenen Vermittlers von Immobiliar-Verbrau-

cherdarlehensverträgen 
Urteil vom 20.02.2025, Az: I ZR 122/23  

2. ApoG: Nutzungsgebühr für Bereitstellung eines Internet-Marktplatzes 
Urteil vom 20.02.2025, Az: I ZR 46/24  

3. G-10-Gesetz, BVerfSchG: Darlegungs- und Beweislast im Amtshaftungspro-
zess 
Urteil vom 13.02.2025, Az: III ZR 63/24  

4. DSGVO: Vorliegen eines immateriellen Schadens 
Urteil vom 28.01.2025, Az: VI ZR 109/23  

5. EGBGB, RL 2011/83/EU: Fehlen einer Telefonnummer in der Widerrufsbeleh-
rung 
Beschluss vom 25.02.2025, Az: VIII ZR 143/24  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. BGB: Haftung des nicht gebundenen Vermittlers von Immobiliar-Verbraucher-

darlehensverträgen 
Urteil vom 20.02.2025, Az: I ZR 122/23 
Ein nicht gebundener Vermittler von Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen 
schuldet seinem Kunden eine umfassende und richtige Aufklärung über die in Betracht 
kommenden Finanzierungsmöglichkeiten. Im Rahmen der geschuldeten Aufklärung 
darf ein reales Risiko (hier: Nichtzustandekommen des Grundstückskaufvertrags nach 
bereits geschlossenem und nicht mehr widerruflichem Darlehensvertrag) nicht so ver-
harmlost werden, dass der Eindruck entsteht, es sei nur theoretischer Natur (Anschluss 
an BGH, Urteil vom 19. Dezember 2017 - XI ZR 152/17 , NJW 2018, 848 [juris Rn. 
34, 37 und 39]). 
 

  

2. ApoG: Nutzungsgebühr für Bereitstellung eines Internet-Marktplatzes 
Urteil vom 20.02.2025, Az: I ZR 46/24 
a) Ein Fall des unzulässigen Rezeptmakelns im Sinne des § 11 Abs. 1a ApoG liegt vor, 
wenn der Dritte den Vorteil "dafür" fordert, sich versprechen lässt, annimmt oder ge-
währt, Verschreibungen zu sammeln, an Apotheken zu vermitteln oder weiterzuleiten. 
Erforderlich ist ein schutzzweckrelevanter Zusammenhang zwischen Tathandlung und 
Vorteil, der gegeben ist, wenn die Art und Weise der Vorteilsgewährung geeignet ist, 
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die Freiheit der Apothekenwahl der Versicherten oder die flächendeckende Arzneimit-
telversorgung durch wohnortnahe Apotheken zu gefährden. 
 
b) Verlangt der Betreiber eines Internetmarktplatzes, über den Kunden elektronische 
Verordnungen ("E-Rezepte") bei Apotheken einlösen können, von teilnehmenden 
Apotheken eine monatliche, von der Zahl der Transaktionen oder dem mit ihnen er-
zielten Umsatz unabhängige Nutzungsgebühr, spricht dies grundsätzlich dagegen, dass 
das Entgelt im Sinne eines schutzzweckrelevanten Zusammenhangs unter Verstoß ge-
gen § 11 Abs. 1a ApoG gerade für das Sammeln, Vermitteln oder Weiterleiten des E-
Rezepts gezahlt wird, sofern keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass es sich um eine 
verdeckte Erfolgsprovision handelt, etwa weil die geforderte Vergütung mit Blick auf 
den gebotenen Leistungsumfang überhöht ist. 
 
c) Stellt ein Betreiber seinen Internet-Marktplatz Apotheken zur Abwicklung von Ver-
kaufsvorgängen über nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel zur Verfügung, han-
delt es sich bei dieser Dienstleistung um einen im Sinne des § 8 Satz 2 Fall 2 ApoG 
überlassenen Vermögenswert. 
 
d) Bemisst sich die von einer Apotheke für die Bereitstellung eines Internet-Marktplat-
zes zur Abwicklung von Verkaufsvorgängen über nicht verschreibungspflichtige Arz-
neimittel gezahlte Vergütung nach einem Anteil an dem pro Transaktion erwirtschafte-
ten Umsatz oder Gewinn, ist diese Vergütung nur dann als im Sinne von § 8 Satz 2 
ApoG am Umsatz oder am Gewinn der Apotheke ausgerichtet anzusehen, wenn der 
gesamte Umsatz oder Gewinn der Apotheke zu einem wesentlichen Teil auf den über 
den Internet-Marktplatz getätigten Geschäften beruht. 
 

  

3. G-10-Gesetz, BVerfSchG: Darlegungs- und Beweislast im Amtshaftungsprozess 
Urteil vom 13.02.2025, Az: III ZR 63/24 
a) Im Amtshaftungsprozess obliegt es dem Kläger, das rechtswidrige und schuldhafte 
Verhalten eines Amtsträgers darzulegen und zu beweisen. Der mit Beschränkungs-
maßnahmen nach §§ 9 bis 11, § 15 G 10-Gesetz (in der vom 24. August 2017 bis zum 
24. Mai 2018 geltenden Fassung) und § 9 Abs. 4 Satz 7 , § 8b Abs. 1 und 2 BVerf-
SchG (in der vom 21. Juni 2017 bis zum 24. Mai 2018 geltenden Fassung) verbundene 
Eingriff in das Grundrecht des Klägers aus Art. 10 Abs. 1 GG führt jedenfalls dann 
nicht zu einer Umkehr der Darlegungs- und Beweislast, wenn die Beschränkungsmaß-
nahmen von der G 10-Kommission (vgl. § 15 G 10-Gesetz; § 8b Abs. 2 BVerfSchG ) 
geprüft und für zulässig, notwendig und verhältnismäßig erklärt worden sind (Bestäti-
gung und Fortführung von Senat, Urteile vom 13. September 2018 - III ZR 339/17 , 
NJW 2019, 227; vom 15. Dezember 2016 - III ZR 387/14 , BGHZ 213, 200 und vom 
4. November 2010 - III ZR 32/10 , BGHZ 187, 286 Rn. 15 ). 
 
b) Zur sekundären Darlegungslast des beklagten Staates im Amtshaftungsprozess, 
wenn er sich im Hinblick auf die tatsächlichen Voraussetzungen von Beschränkungs-
maßnahmen nach dem G 10-Gesetz und dem Bundesverfassungsschutzgesetz auf Ge-
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heimhaltungsgründe und die mangelnde Freigabe von Informationen durch die jeweili-
gen Nachrichtengeber beruft. 
 
c) Ein schwerwiegender Eingriff in das durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m Art. 1 Abs. 1 GG ge-
schützte allgemeine Persönlichkeitsrecht und in dessen durch Art. 10 Abs. 1 GG be-
sonders geschützte Teilbereiche kann einen öffentlich-rechtlichen Anspruch aus Auf-
opferung (§ 75 EinlALR) des Betroffenen begründen. 
 

  

4. DSGVO: Vorliegen eines immateriellen Schadens 
Urteil vom 28.01.2025, Az: VI ZR 109/23 
Zur Frage des immateriellen Schadens im Sinne des Art. 82 Abs. 1 DSGVO . 
 

  

5. EGBGB, RL 2011/83/EU: Fehlen einer Telefonnummer in der Widerrufsbeleh-
rung 
Beschluss vom 25.02.2025, Az: VIII ZR 143/24 
Zur Frage, ob dem Verbraucher beim Abschluss eines Fernabsatzvertrags in einer von 
der Musterwiderrufsbelehrung in Teilen abweichenden Widerrufsbelehrung zusätzlich 
eine (hier auf der Internet-Seite des Unternehmers zugängliche) Telefonnummer des 
Unternehmers mitgeteilt werden muss, wenn in der Widerrufsbelehrung als Kommuni-
kationsmittel beispielhaft dessen Postanschrift und E-Mail-Adresse genannt werden. 
  

 

 


